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*Das Masketragen des Fahrers ist nicht bundeseinheitlich geregelt, hierbei kann es zu rechtlichen Probleme mit 
der StVO §23 Absatz 4. kommen. Die Gesichtszüge müssen zur Identifizierung erkennbar sein.  

 

Bei Symptomen (Fieber, Husten, 
Schnupfen) bleiben Sie zu Hause 
und informieren uns. 

In die Armbeuge oder ins 
Taschentuch husten und niesen, 
nicht in die Hand.   

Mindestabstand von 1,5 m zu 
anderen!    

Kann der Abstand nicht 
eingehalten werden, ist eine 
medizinische Gesichtsmaske 
oder FFP-2-Maske zu tragen.    

In Räumen, Konferenzen, 
Sozialräumen abstand halten, 
und regelmäßg Lüften. 

Im Raum pro Person 10m² 
Raumfläche.    

Gründlich mit Seife und Wasser 
20 sek. Waschen. 

Nicht mit den Händen ins 
Gesicht fassen.    

Nicht die Hände geben. 

Werkzeug und Arbeitsgeräte 
nicht mit mehreren Leuten 
benutzen, sonst vorher reinigen 
oder desinfizieren.     

Büroräume alle 60 min, 
Besprechungsräume alle 

20 min lüften. 

Fenster 
vollständig 

öffnen. 

Fenster für 3 - 10 
min geöffnet 

lassen. 

Klima- und Lüftungsgeräte 
nicht im Umluftbetrieb 

betreiben. 

Vor dem 
Tragen 
Hände 

waschen! 

Innenseite beim 
Anlegen nicht 

berühren. Lücken 
vermeiden. 

Auch mit Maske 
nicht ins 

Gesicht fassen. 

Zum Absetzen nur 
die seitlichen 

Bänder benutzten. 

Nach dem 
Tragen die 

Hände 
waschen! 

Im geschlossen 
Mülleimer 
entsorgen. 

Mind. Mitfahrer müssen eine 
FFP Maske tragen. Fahrer auch 
sofern sie dies nicht 
beeinträchtigt.*    

Tragezeit FFP2-Maske mit Ausatemventil:  120 min danach 30 min Erholung (Pause/Einfache Arbeiten) 
Tragezeit FFP2-Maske ohne Ausatemventil: 75 min danach 30 min Erholung (Pause/Einfache Arbeiten) 


